
Satzung zur Verwendung 

von Ortsteilnamen im Melde- und Ausweiswesen 

für die Gemeinde Geismar 
 

 
 
Aufgrund der §§ 47 Abs. 1 und 48 Abs. 1 Thüringer K ommunalordnung 
(ThürKO) vom 16. August 1993 i. d. jeweils gültigen  Fassung i. V. m. den §§ 1 
und 3a ThürMeldeG und § 3 ThürPAuswG jeweils i. d. F. v. 15. Dezember 1998 
sowie des § 1 Abs. 2 der 1. Änderungsatzung der Hau ptsatzung der Gemeinde 
Geismar in der z. Zt. gültigen Fassung, wird folgen de Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Für nachfolgend genannte, räumlich getrennten Ortst eile der Gemeinde  
 
Geismar enthält im Melde- und Ausweiswesen die Ansc hrift neben dem Namen  
 
der Gemeinde Geismar auch den Namen des Ortsteiles 
 
 

- Bebendorf 

- Döringsdorf 

-       Großtöpfer 
 
 

„Ortsteil“ ist mit „OT“ abzukürzen. 
 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 20.01.1999 in Kra ft. 
 
 
Schimberg, den 30.11.1999 
 
 
 
Thume 
Gemeinschaftsvorsitzender 
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